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1. Kundmachung: Einberufung Betriebsversammlung am 17.10.2016 

 
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck 
Innrain 52, 6020 Innsbruck 
Betriebsrat für das allgemeine Universitätspersonal 
 
KUNDMACHUNG  
 
Aufgrund des Arbeitsverfassungsgesetzes wird für die Leopold-Franzens-Universität Innsbruck eine 
Betriebsversammlung für das allgemeine Personal einberufen. 
 
Die Betriebsversammlung findet am 17. Oktober 2016, 10.00 Uhr, in der Aula, 
Universitätshauptgebäude, 1. Stock, Christoph-Probst-Platz 1, 6020 Innsbruck statt. 
 
Tagesordnung  
1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
2. Wahl des Wahlvorstandes zur Durchführung der Wahl eines Betriebsrats für die allgemeinen 
Universitätsbediensteten. am 16. u. 17.11.2016 
 
Vorschläge für die Wahl des Wahlvorstandes sind bis spätestens 14. Oktober 2016 an den 
Vorsitzenden des Betriebsrats, ADir RgR Erwin Vones, Innrain 52 d (Geiwi-Turm), schriftlich zu 
übermitteln. Der Wahlvorstand besteht aus 3 Mitgliedern und 3 Ersatzmitgliedern. 
 
3. Allfälliges 
 
Innsbruck, am 5. Oktober 2016, ADir RgR Erwin Vones, BR-Vorsitzender, eh. 
 
Kontakt: ADir Erwin Vones, Büro des BR-2 (allg. Personal), Innrain 52 d, 6020 Innsbruck. Telefon-
Durchwahl: 35000, Fax-Nebenstelle: 2816, E-Mail: erwin.vones@uibk.ac.at 
 
 

ADir. Erwin Vones 

Vorsitzender des Betriebsrats für das allgemeine Universitätspersonal

2. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

 
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Infrastruktur hat ao. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Prager 
Günter bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des 
ihm als Projektleiter verantwortlich übertragenen Projektes "Unterstützungsleistungen im Oberbau, 
Qualitätsmanagement und Datenanalyse" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht 
haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Rauch 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Infrastruktur 
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3. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

 
Die Leiterin der Organisationseinheit Institut für Romanistik hat ao. Univ.-Prof. Dr. Fuchs Gerhild bis 
auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihr als 
Projektleiterin verantwortlich übertragenen Projektes "Popular Music & Migration" notwendig sind. 
Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet die Bevollmächtigte persönlich. 

Univ.-Prof. Mag. Dr. Birgit Mertz-Baumgartner 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Romanistik 

 

4. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

 
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Infrastruktur hat assoz. Prof. Dipl.-Ing. Dr. Kleidorfer 
Manfred bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung 
des ihm als Projektleiter verantwortlich übertragenen Projekte  
"Analyse Starkregenereignisse Innsbruck", 
"Entwicklung flexibler Adaptierungskonzepte für die Siedlungsentwässerung der Zukunft" 
notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Rauch 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Infrastruktur 

 

5. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

 
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Konstruktion und Materialwissenschaften hat Ass.-
Prof. Dr. Saxer Andreas bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die 
zur Erfüllung des ihm als Projektleiter verantwortlich übertragenen Projekte 
"Enabling & Efficient Additive Manufacturing Technologies for Refractory Metals - E2AMT", 
"Entwicklung neuer dauerhafter und nachhaltiger Spritzbetone" 
notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Michael Flach 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Konstruktion und Materialwissenschaften 
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6. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

 
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Geographie hat Dipl.-Geogr. Kister Jutta bis auf 
Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihr als 
Projektleiterin verantwortlich übertragenen Projektes "Globalisierung und Internationalisierung des 
Weinbaus in Südtirol" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet die 
Bevollmächtigte persönlich. 

o. Univ.-Prof. Dr. Johann Stötter 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Geographie 

 

7. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

 
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Konstruktion und Materialwissenschaften hat Dipl.-
Ing. Dr. Diekamp Anja bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die 
zur Erfüllung des ihr als Projektleiterin verantwortlich übertragenen Projektes "Stiftungsassistenz 
Denkmalpflege" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet die Bevollmächtigte 
persönlich. 

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Michael Flach 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Konstruktion und Materialwissenschaften 

 

8. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

 
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Konstruktion und Materialwissenschaften hat Dipl.-
Ing. Dr. Kraler Anton bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur 
Erfüllung des ihm als Projektleiter verantwortlich übertragenen Projektes "Stärkung und 
grenzüberschreitende Vernetzung von Cluster- und F&E- Strukturen der Forst- und Holzwirtschaft 
Bayerns und Tirols durch die Implementierung von Holzbotschaftern für Innovation und Technologie 
sowie die Zusammenführung der Wertschöpfungskette" notwendig sind. Für eine Überschreitung 
der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Michael Flach 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Konstruktion und Materialwissenschaften 
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9. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

 
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Konstruktion und Materialwissenschaften hat Dipl.-
Ing. Neyer Daniel bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur 
Erfüllung des ihm als Projektleiter verantwortlich übertragenen Projektes "YAZAKI Future Energy 
Systems" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte 
persönlich. 

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Michael Flach 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Konstruktion und Materialwissenschaften 

 

10. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

 
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Finanzwissenschaft hat Dr. Steiger Robert bis auf 
Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm als 
Projektleiter verantwortlich übertragenen Projektes "Routineuntersuchungen" notwendig sind. Für 
eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Rupert Sendlhofer 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Finanzwissenschaft 

 

11. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

 
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Geographie hat Dr. Steiger Robert bis auf Widerruf 
zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm als Projektleiter 
verantwortlich übertragenen Projektes "Klimawandel und Skigebiete in Skandinavien" notwendig 
sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

o. Univ.-Prof. Dr. Johann Stötter 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Geographie 
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12. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

 
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Konstruktion und Materialwissenschaften hat Dr.-Ing. 
Ochs Fabian bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur 
Erfüllung des ihm als Projektleiter verantwortlich übertragenen Projekte 
"Detailauswertung der Messdaten zum Projekt NHT-Vögelebichl", 
"Messprogramms Mikrobielle Eskalation Estrich" 
notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Michael Flach 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Konstruktion und Materialwissenschaften 

 

13. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

 
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Konstruktion und Materialwissenschaften hat Mag. Dr. 
Unterberger Seraphin bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur 
Erfüllung des ihm als Projektleiter verantwortlich übertragenen Projektes "Innovationsscheck 
"Strukturuntersuchung von Holz"" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der 
Bevollmächtigte persönlich. 

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Michael Flach 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Konstruktion und Materialwissenschaften 

 

14. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

 
Die Leiterin der Organisationseinheit Institut für Geschichtswissenschaften und Europäische 
Ethnologie hat Mag. Mag. Mertelseder Bernhard bis auf Widerruf zum Abschluss von 
Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm als Projektleiter verantwortlich 
übertragenen Projekte 
"Erschließung von Kommunalarchiven", 
"Informationsplattform zum Förderschwerpunkt Erinnerungskultur des Landes Tirol" 
notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Margaretha Friedrich 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Geschichtswissenschaften und Europäische Ethnologie 
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15. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

 
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Konstruktion und Materialwissenschaften hat Univ.-
Prof. Dipl.-Ing. Dr. Streicher Wolfgang bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften 
bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm als Projektleiter verantwortlich übertragenen Projektes 
"Zielorientiertes Innovationslabor Osttirol" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht 
haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Michael Flach 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Konstruktion und Materialwissenschaften 

 

16. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

 
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Banken und Finanzen hat Univ.-Prof. Dr. Bank 
Matthias bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung 
des ihm als Projektleiter verantwortlich übertragenen Projektes "Chancen und Risiken des 
Crowdfunding/Crowdinvesting auf Basis des Alternativfinanzierungsgesetzes (AltFG) für 
Tourismusbetriebe – eine rechtliche und ökonomische Analyse" notwendig sind. Für eine 
Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

Univ.-Prof. Dr. Dr. Jürgen Huber 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Banken und Finanzen 

 

17. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

 
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Ökologie hat Univ.-Prof. Dr. Tappeiner Ulrike bis auf 
Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihr als 
Projektleiterin verantwortlich übertragenen Projekte 
"Erfassung von H2O- und CO2-Flüssen mittels Ökosystemhaube - Assessment of H2O- and CO2-
fluxes using ecosystem chamber measures", 
"Monitoring Programm Nationalpark Hohe Tauern: Standortklima, Bodenphysik, Bodenchemie und 
Produktivität " 
notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet die Bevollmächtigte persönlich. 

Univ.-Prof. Mag. Dr. Ruben Sommaruga 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Ökologie 
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18. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

 
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Öffentliches Recht, Staats- und Verwaltungslehre hat 
Univ.-Prof. Mag. Dr. Gamper Anna bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften 
bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihr als Projektleiterin verantwortlich übertragenen Projektes 
"Winter School on Federalism and Governance 2017 - Federalism and Power Sharing" notwendig 
sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet die Bevollmächtigte persönlich. 

o. Univ.-Prof. Dr. Karl Weber 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Öffentliches Recht, Staats- und Verwaltungslehre 

 

19. Kundmachung betreffend des gem. § 7 (2) der Richtlinien für 
Habilitationsverfahren an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck 
abzuhaltenden öffentlichen Vortrages im Habilitationsverfahren DI Andreas 
FLORA aus dem Bereich des Habilitationsfaches „Gebäudelehre und 
Entwerfen“ und Ladung zur anschließenden Sitzung der 
Habilitationskommission 

 
 
 
Der gem. § 7 (2) der Richtlinien für Habilitationsverfahren abzuhaltende öffentlich zugängliche 
Vortrag mit dem Habilitationswerber findet 

am Donnerstag, 6. Oktober 2016 um 14.30 Uhr 
im Foyer Architektur (UG), Architekturgebäude, Parterre, Technikerstraße 21, 6020 
Innsbruck 

statt. 
 
Der Habilitationswerber wird einen Vortrag mit dem Thema „Tröstlicher Komfort - Argumente für den 
Entwurf nachhaltiger Räume“ halten. 
 
Gemäß § 7 (2) der Richtlinien für Habilitationsverfahren ist der Vortrag öffentlich zugänglich. 
 
Darüber hinaus wird erwartet, dass der Habilitationswerber seine Vorstellungen über die inhaltliche 
Entwicklung des Habilitationsfaches darlegt. Der Bewerber hat das Recht im Rahmen dieses 
Vortrages gegebenenfalls auf die vorliegenden Gutachten, welche vom 7. 9. 2016 bis 21. 9. 2016 
auflagen, einzugehen. 
 
Im Anschluss  an den Vortrag und die Diskussion wird eine Sitzung der Habilitationskommission 
stattfinden, in welcher ggf. über den Beschluss zur Verleihung der Lehrbefugnis abzustimmen ist. 
Diese Kundmachung gilt als Ladung für die Kommissio nssitzung. 
 
 

o.Univ.-Prof. Stefano de Martino, BSc 

V o r s i t z e n d e r
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20. Kundmachung betreffend des gem. § 7 (2) der Richtlinien für 
Habilitationsverfahren an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck 
abzuhaltenden öffentlichen Vortrages im Habilitationsverfahren Dr. Eric 
SIDOROFF aus dem Bereich des Habilitationsfaches „Raumgestaltung und 
Entwerfen“ und Ladung zur anschließenden Sitzung der 
Habilitationskommission 

 
 
 
Der gem. § 7 (2) der Richtlinien für Habilitationsverfahren abzuhaltende öffentlich zugängliche 
Vortrag mit dem Habilitationswerber findet 

am Freitag, 7. Oktober 2016 um 9.30 Uhr 
im Foyer Architektur (UG), Architekturgebäude, Technikerstraße 21, 6020 Innsbruck 

statt. 
 
Der Habilitationswerber wird einen Vortrag mit dem Thema „Szenografische Räume und 
menschliche Reflexion - Konzeptionen einer narrativen Raumgestaltung“ halten. 
 
Gemäß § 7 (2) der Richtlinien für Habilitationsverfahren ist der Vortrag öffentlich zugänglich. 
 
Darüber hinaus wird erwartet, dass der Habilitationswerber seine Vorstellungen über die inhaltliche 
Entwicklung des Habilitationsfaches darlegt. Der Bewerber hat das Recht im Rahmen dieses 
Vortrages gegebenenfalls auf die vorliegenden Gutachten, welche vom 21. 9. 2016 bis 5. 10. 2016 
auflagen, einzugehen. 
 
Im Anschluss  an den Vortrag und die Diskussion wird eine Sitzung der Habilitationskommission 
stattfinden, in welcher ggf. über den Beschluss zur Verleihung der Lehrbefugnis abzustimmen ist. 
Diese Kundmachung gilt als Ladung für die Kommissio nssitzung. 
 
 

o.Univ.-Prof. Dr. Gabriela Seifert-Kavan 

V o r s i t z e n d e

21. Hinweis zur Ausschreibung von Stellen des wissenschaftlichen und 
künstlerischen Universitätspersonals sowie von Stellen des allgemeinen 
Universitätspersonals 

 
Die Ausschreibung von Stellen der Universität Innsbruck erfolgt nicht mehr über diesen Teil des 
Mitteilungsblatts, sondern kann im Karriereportal der Universität Innsbruck jeweils unter der 
betreffenden Stellenbezeichnung (Chiffre) abgerufen werden: 
http://orawww.uibk.ac.at/public_prod/owa/karriereportal.home  
 

Für die Redaktion:  

Mag. Johannes Weber

 


